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§ 19 NÖ SHG Hilfe für Familien und
alte Menschen
 NÖ SHG - NÖ Sozialhilfegesetz 2000

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.01.2022

Die Hilfe für Familien und alte Menschen umfasst Maßnahmen, die der Weiterführung des Haushaltes, der Erhaltung

eines geordneten Familienlebens und der sozialen Eingliederung von Familien dienen. Hiezu zählen vor allem

sämtliche Maßnahmen zur Scha ung und Beibehaltung des Wohnraumes. Die Hilfestellung kann auch durch Beratung

und Betreuung erfolgen.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999
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